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Sanktionen gegen Einzelpersonen und Organisationen*
→ Einfrieren von Vermögenswerten / Reiseverbot gegen

*Source: EU sanctions in response to Russia’s invasion of Ukraine - Consilium (europa.eu)

Mitglieder der 

russischen Staatsduma

Mitglieder des Nationalen 

Sicherheitsrates

Militärangehörige und 

hochrangige Beamte 

Geschäftsleute, 

Propagandisten 

und Oligarchen 

Vladimir Putin

Sergey Lavrov

Yevgeny Prigozhin

Viktor und Oleksandr 

Yanukovych

https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/eu-sanctions-russia-ukraine-invasion/
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Sanktionen gegen Einzelpersonen und Organisationen* 
→ Einfrieren von Vermögenswerten gegen

politische Parteien

Streitkräfte und 

paramilitärische Gruppen

für Propaganda und 

Desinformation 

zuständige 

Medienorganisationen

Banken und 

Finanzinstitute

Unternehmen in den 

Bereichen Militär und 

Verteidigung

Unternehmen in den 

Bereichen Luftfahrt, 

Schiffbau und 

Maschinenbau

*Source: EU sanctions in response to Russia’s invasion of Ukraine - Consilium (europa.eu)

https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/eu-sanctions-russia-ukraine-invasion/
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Untersagung für die Nutzung von SWIFT für russische 

Banken

Beschränkung des Zugangs Russlands zu den Kapital-

und Finanzmärkten der EU

Verbot von Transaktionen mit der russischen Zentralbank

Verbot der Lieferung von auf Euro lautenden Banknoten

Verbot von Einlagen in Krypto-Wallets

Wirtschaftssanktionen*
→ Finanzbereich

*Source: EU sanctions in response to Russia’s invasion of Ukraine - Consilium (europa.eu)

https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/eu-sanctions-russia-ukraine-invasion/
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Wirtschaftssanktionen
→ Finanzbereich

7

Beschränkung des Zugangs Russlands zu den 

Kapital- und Finanzmärkten der EU

Sanktionenkaskade im Zusammenhang mit übertragbaren Wertpapieren und 
Geldmarktinstrumenten

1. Emittent = Russland, Regierung, Zentralbank

Verbot des Kaufs und Verkaufs sowie die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und 
Hilfsdienstleistungen in Bezug auf alle (Neu)Emissionen nach dem 9.3.22

Umkehrschluss: „alte“ Emissionen sind nicht betroffen!

2. Emittent = größere russische Kreditinstitute (Sberbank, VTB, Gazprombank, VEB, 
Rosselkhozbank)

Verbot des Kaufs und Verkaufs sowie die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und 
Hilfsdienstleistungen in Bezug auf folgende Emissionen:

• Laufzeit > 90 Tage: 2.8.2014 bis 12.9.2014

• Laufzeit > 30 Tage: 13.9.2014 bis 12.4.2022

• (Neu-)Emissionen ohne Laufzeit-Schwelle: ab 13.4.2022



CMS

Wirtschaftssanktionen
→ Finanzbereich

8

Beschränkung des Zugangs Russlands zu den 

Kapital- und Finanzmärkten der EU

Sanktionenkaskade im Zusammenhang mit übertragbaren Wertpapieren und 
Geldmarktinstrumenten

3. Emittent = Alfa Bank, Bank Otkritie, Bank Rossiya, Bank Promsvyazbank + Anhang 
XIII 

Verbot des Kaufs und Verkaufs sowie die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und 
Hilfsdienstleistungen in Bezug auf alle (Neu)Emissionen nach dem 12.4.22

Umkehrschluss: „alte“ Emissionen sind nicht betroffen!

4. Emittent = Rosneft, Transneft. Gazprom Neft, OPK Oboronprom, United Aircraft 
Corporation, Uralvagonzavod

Verbot des Kaufs und Verkaufs sowie die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und 
Hilfsdienstleistungen in Bezug auf folgende Emissionen:

• Laufzeit > 30 Tage: 13.9.2014 bis 12.4.2022

• (Neu-)Emissionen ohne Laufzeit-Schwelle: ab 13.4.2022
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Wirtschaftssanktionen
→ Finanzbereich
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Beschränkung des Zugangs Russlands zu den 

Kapital- und Finanzmärkten der EU

Kredite

1. keine Neukredite an Russland, Regierung, Zentralbank nach dem 23.2.2022

2. keine Neukredite (ohne Laufzeit-Schwelle) an die vorgenannten, den Wertpapier-
Sanktionen unterliegenden Unternehmen, nach dem 26.2.2022

3. keine Neukredite an Unternehmen des Energie- und Bergbausektors

Umkehrschluss: Kredite an sonstige Russen sind nicht generell verboten

Ausnahmen: Für spezifische Projekte kann sogar an die genannten Personen weiterhin ein 
Kredit vergeben werden
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Wirtschaftssanktionen
→ Finanzbereich
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Beschränkung des Zugangs Russlands zu den 

Kapital- und Finanzmärkten der EU

Clearing-Dienstleistungen

• betrifft Wertpapiere sämtlicher EU- und nicht-EU Emittenten, die nach dem 12.4.2022 
emittiert wurden

• nur in Bezug auf diese Wertpapiere sind keine DL mehr für russ. Staatsangehörige und in 
Russland ansässige Personen erlaubt
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Wirtschaftssanktionen
→ Finanzbereich
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Beschränkung des Zugangs Russlands zu den 

Kapital- und Finanzmärkten der EU

Bankeinlagen

• keine Einlagen über EUR 100.000

• Ausnahme: natürliche Personen mit russ. Nationalität, die in der EU wohnhaft sind

• nicht anwendbar auf Verwahrung von Wertpapieren! (wohl aber: Dividenden aus 
solchen WP)

Krypto-Wallets

• generelles Verbot, ohne Wertgrenzen
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Sperrung des EU-Luftraums für alle russischen 

Luftfahrzeuge

Schließung von EU-Häfen für russische Schiffe

Verbot für russische Straßentransportunternehmen

Exportverbot von Gütern und Technologien in den 

Bereichen Luftfahrt, Seeschifffahrt und Raumfahrt 

nach Russland

Wirtschaftssanktionen*
→ Transport

12

Verbot des Seetransports von russischem Öl 

in Drittländer

*Source: EU sanctions in response to Russia’s invasion of Ukraine - Consilium (europa.eu)

https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/eu-sanctions-russia-ukraine-invasion/
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Wirtschaftssanktionen*
→ Energie

13

Einfuhrverbot für Öl unter der Preisobergrenze  und 

Kohleerzeugnisse aus Russland, Ausnahme: Pipeline-

Öl

Preisobergrenzen für den 

Seetransport von russischem Öl

Verbot neuer Investitionen in den 

russischen Energie- und Bergbausektor

Verbot der Bereitstellung von 

Gasspeicherkapazitäten für russische 

Staatsangehörige

Exportverbot von Gütern und Technologien im 

Ölraffineriesektor und zur Verflüssigung von Erdgas 

nach Russland

*Source: EU sanctions in response to Russia’s invasion of Ukraine - Consilium (europa.eu)

https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/eu-sanctions-russia-ukraine-invasion/
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Wirtschaftssanktionen*
→ Verteidigung

14

Gütern und Technologien mit doppeltem 

Verwendungszweck für militärische Zweck (Dual 

Use)

Motoren für Drohnen

Munition, Militärfahrzeugen und 

paramilitärischer Ausrüstung

Waffen und zivile Feuerwaffen

Exportverbot nach Russland von: 

*Source: EU sanctions in response to Russia’s invasion of Ukraine - Consilium (europa.eu)

https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/eu-sanctions-russia-ukraine-invasion/
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Stahl, Eisen, Zement und 

Asphalt 

Holz, Papier, synthetischen 

Kautschuk und Kunststoffen

Meeresfrüchten, Spirituosen, 

Zigaretten und Kosmetika

Wirtschaftssanktionen*
→ Rohstoffe und andere Güter

15

Exportverbot nach Russland von: Import- und Handelsverbot von:

z.B. Luxusgüter

Gold, einschließlich Schmuck

*Source: EU sanctions in response to Russia’s invasion of Ukraine - Consilium (europa.eu)

https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/eu-sanctions-russia-ukraine-invasion/
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Wirtschaftssanktionen*
→ Dienstleistungen

16

z.B. Luxusgüter Architektur- und Ingenieurdienstleistungen

IT-Beratung und Rechtsberatung

Werbediensten, Markt- und 

Meinungsforschungsdiensten

Verbot der Erbringung von Dienstleistungen für Russland 

oder russische Staatsangehörige:

Bestimmte Dienstleistungen wie technische Unterstützung, 

Vermittlung oder die Bereitstellung von Finanzierungen im 

Zusammenhang mit sanktionierten Tätigkeiten
*Source: EU sanctions in response to Russia’s invasion of Ukraine - Consilium (europa.eu)

https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/eu-sanctions-russia-ukraine-invasion/
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Geltungsbereich
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EU-Sanktionen sind unmittelbar von jedem Unternehmen        
und jeder Person innerhalb der EU zu beachten.

• Grundsätzlich keine extraterritoriale Geltung          
(anders als z.B. US- oder UK-Sanktionen)

aber

• Sanktionen sind auch von EU-Bürgern zu beachten,  
wenn sie sich im Nicht-EU-Ausland befinden

• Grenzüberschreitende Tätigkeit von EU Unternehmen

• Umgehung
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Folgen der Aufnahme in eine Sanktionsliste

18

Erfasst sämtliche Gelder, Vermögenswerte und wirtschaftlichen Ressourcen, im Eigentum oder unter der 

Kontrolle von 

• natürliche oder juristische Personen 

• anderen natürlichen oder juristischen Personen stehen, die von gelisteten Personen gehalten oder 

kontrolliert werden (downstream)

• Vermutung der Kontrolle bei direkter oder indirekter Beteiligung von > 50 %, anderenfalls Kriterien-Katalog 

der Leitlinien, nicht abschließend

Verbot, diesen Personen Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen direkt oder indirekt zur Verfügung zu stellen 

oder zugute kommen zu lassen

Genehmigungsfähigkeit unter bestimmten engen Voraussetzungen (nach Art. 4 bis 6 Verordnung (EU) Nr. 

269/2014)

Achtung: Geschäftspartnerprüfung eventuell erforderlich

• Auch eine Eigentümerprüfung sollte integriert werden (wirtschaftliche Eigentümer, wirtschaftliche 

Berechtigte)



CMSCMS

Welche Pflichten habe ich als in der EU tätiges
Unternehmen im Zusammenhang mit Sanktionen?

Due Diligence

− risikobasierter Ansatz bestehend aus Risikobeurteilung 

des eigenen Betriebs, due diligence betreffend 

Vertragspartner und laufendes Monitoring

− Kommission empfiehlt neben Abgleich mit 

Sanktionenlisten (eventuell über Drittanbieter) auch 

Internet-Recherche über Vertragspartner 

− Sanctions Policy mit Richtlinien für Mitarbeiter 

empfehlenswert

− zusätzlich kann „Handlungsbaum“ überlegt werden, der 

Mitarbeiter einen Leitfaden im Alltag gibt

19



CMSCMS
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Beispiel I – Umgehung

Österreichische Sales 

Gesellschaft

Serbische 

Vertriebsgesellschaft

Kaufvertrag 1 Kaufvertrag 2

Direkter 

Verkauf wäre 

verboten

21

Russische Käufer 

Gesellschaft

Sanktionierter 

UBO

100%
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Beispiel II – Verkauf an eine gelistete Person

EU Gesellschaft Russische Käufer 

Gesellschaft

Anteile in russischer 

OOO

Sanktionierter 

UBO

100%

23
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Beispiel III – Kauf von einer gelisteten Person

Russische 

Verkäufergesellschaft

Anteile an 

kroatischer 

Gesellschaft

Sanktionierter 

UBO

100%

Kroatischer Käufer

24

Kaufpreis
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Treuhänder

Auszahlung     

nach Ende der 

Sanktionen

Beispiel III – Kauf von einer gelisteten Person

Russische 

Verkäufergesellschaft

Anteile an 

kroatischer 

Gesellschaft

Sanktionierter 

UBO

100%

Kroatischer Käufer

25

Kaufpreis
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Beispiel IV – Beteiligung in Russland | Management durch 

EU Bürger

EU Gesellschaft

Russischer Kunde 

(sanktioniert)
JV RUS AO/OOO

Group Holding Company
Management 

Services

Lizenzvertrag

Produkte und 

Services

Board 

Mitglieder (EU 

Bürger)

26
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Beispiel V – Sanktionswidrige Finanzierung

27

Russische 

Gesellschaft 

(sanktioniert)
EU Bank

Serbische 

Gesellschaft

Kredit oder 

Finanzierung

>51% 

Beteiligung oder 

Kontrolle
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Wie beeinträchtigen die Sanktionen

europäische Unternehmen?

Dr. Oliver Werner | Mag. Stefan Paulmayer
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Grundprobleme

Nicht alles, was derzeit

moralisch verpönt ist,          

ist nach den Sanktionen

auch wirklich verboten.

Zum Teil unzureichender

Rechtsschutz für nicht-

sanktionierte Personen,     

die (Alt-)Geschäfte mit

sanktionierten Personen

haben.

Vertragspartner „nehmen

Sanktionen vorweg“ bzw. 

agieren strenger als

anwendbare Sanktionen

es verlangen würden.

1. 2. 3.
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Alltagsbeispiele – verpönt, aber nicht 

verboten

− viele Wertpapiertransaktionen wären zulässig

− Praxis: Handelsplätze haben generell Wertpapiere russischer 
Emittenten delisted oder vom Handel ausgesetzt bzw. sogar 
Wertpapiere von EU-Unternehmen (Stichwort: Eurobonds)

30
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Alltagsbeispiele – verpönt, aber nicht 

verboten

− Handel mit (nicht-sanktionierten) russ. Gegenparteien betreffend 

Güter, die nicht sanktionsbelastet sind

− Praxis: obwohl nicht verboten, kann es Probleme mit 

finanzierenden Banken geben

31
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Alltagsbeispiele – unzureichender 

Rechtsschutz

− Problem: auch wenn Gelder nicht einer sanktionierten Person 

gehören, sondern von dieser nur für eine nicht-sanktionierte Person 

gehalten werden, sind diese Gegenstand des Asset Freeze

− z.B. Konten bei sanktionierter russ. Bank (z.B. MCB – Moscow 

Credit Bank)

− Ausnahmen in VO 269/2014: Rechtsschutzlücke, weil Ausnahmen 

nur für Freilassungen an sanktionierte Personen vorgesehen sind 

(nicht aber nicht-sanktionierte Dritte)

32
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Alltagsbeispiele – „strenge Vertragspartner“

− Clearing-Dienste: Verbot von Clearing erfasst an sich nur 

Wertpapiere, die nach dem 12. April 2022 emittiert wurden

− Für sämtliche Alt-Emissionen bis einschl. 12.4.22 dürften 

Clearingstellen weiterhin an Russen Dienstleistungen erbringen

− EU Kommission (FAQ): Clearing-DL müssen auf UBO der 

Wertpapiere „durchschauen“, dh Zwischenschalten eines 

Zwischenverwahrers hilft nicht

− Problem: Euroclear und Clearstream haben umfassende 

Depotsperren vorgenommen, die vorgeblich über Umfang der 

Sanktionen hinausgehen

33
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Exit aus Russland

Dr. Thomas Heidemann
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Russlandaktivitäten nach dem 24. Februar 2022

Kann ich / will ich noch in Russland tätig sein?

35

Weitere Tätigkeit

Erforderlich ist Einstellung auf 

geänderte Regeln und Realitäten

Rückzug

Entscheidung über Art und 

Umsetzung des Rückzugs

Kriterien:

− rechtliche Hindernisse

− faktische Hindernisse

− Reputationsfragen

Ja Nein
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Repatriierung von Kapital

36

• Beschränkungen für Überweisungen ins 

Ausland gelten u.a. für:

− Dividenden

− Darlehensrückforderungen

− Lizenzgebühren

• Unbeschränkt:

− Kaufpreiszahlungen

− Zahlungen auf vertragliche 

Verpflichtungen aus Liefer- und 

Dienstverträgen
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Beendigung der Geschäftstätigkeit / 

Verkauf

37

• Seit September 2022 ist jeder Verkauf von 

Unternehmensbeteiligungen genehmigungspflichtig

• Ausgeweitet auf

− jeden Gesellschafterwechsel

− Liquidation

• Zentrale Stellung der Regierungskommission 

− "Regierungskommission zur Kontrolle 

ausländischer Investitionen in der RF"

− angesiedelt beim Finanzministerium
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Ablauf eines Verkaufs

38

• Käufer identifizieren

• Vertragsgestaltung und Verhandlung

− Kaufvertrag: Kaufpreis < 50% des Unternehmenswertes

− Finanzierung: ggf. über Unternehmensvermögen

− Rückkaufoption

− Absicherung des Kaufpreises / Pfand an 

Geschäftsanteilen / Aktien

• Antrag zur Regierungskommission

• Closing nach positiven Bescheid
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Regierungskommission

39

• Angesiedelt beim Finanzministerium

• Unterstützt durch Fachministerien

• Ablauf

− Antrag zum Finanzministerium und Fachministerium

− Vorbereitung durch Sachbearbeiter

− Entscheidungsempfehlung durch Fachministerien

− Entscheidung durch Regierungskommission

• Kriterien

− Formeller Antrag

− Bewertungsgutachten

− Kaufpreis unter 50% des Unternehmenswertes

− Darstellung der Fortführungsperspektive

− weitere ungeschriebene Kriterien
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Alternativen zur 

Beendigung durch Verkauf

40

• "Dormant Company"

Überführung in Inaktivität ohne formelle Liquidation

− Einstellung der Tätigkeit

− Beibehaltung der rechtlichen Hülle

− fortbestehender (minimaler) Verwaltungsaufwand

• Liquidation

formelle und endgültige Beendigung

− Einstellung der Tätigkeit

− Liquidationsbeschluss

− Antrag zur Regierungskommission

− Löschung aus dem Register

− Vorsicht: Liquidationserlös!
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Q & A
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